
 
 

Informationen für Hundehalterinnen und Hundehalter 
Es ist uns ein Anliegen, dass das Zusammenleben zwischen der Bevölkerung  und Hunden im 
Dorf dank gegenseitigem Respekt für alle angenehm ist. 

Darum bittet der Gemeinderat alle Hundehalterinnen und Hundehalter folgende Regeln zu beach-
ten. 

 

 

Tierhaltung 
Wir bitten Sie zu bedenken, dass es Leute gibt, welche Angst 
vor Hunden haben. Die Hunde sind daher so zu halten, dass 
niemand belästigt wird. Weder Mensch, Tier noch Gegen-
stände dürfen gefährdet werden oder zu Schaden kommen 
(§ 13 Abs. 1 Polizeireglement). 

 

Leinenpflicht Gemeinde 
Hunde dürfen nicht unbeaufsichtigt laufen gelassen werden. 
Auf verkehrsreichen Strassen, Rad- und Gehwegen sowie 
Plätzen, auf dem Friedhof, öffentlichen Spiel-, Sport-, Schul- 
und Parkanlagen sowie im Wald sind Hunde an der Leine zu 
führen. Vorbehalten bleibt das Jagdrecht (§13 Abs. 3 Polizei-
reglement).  
 
Leinenpflicht Wald 
Zudem gilt vom 01. April bis zum 31. Juli im Wald und am 
Waldrand im ganzen Kanton Aargau eine generelle Leinen-
pflicht (§ 21 Jagdverordnung Kanton Aargau). In dieser Zeit ist 
die sogenannte Brut- und Setzzeit. In der Brut- und Setzzeit 
pflanzen sich einheimische Wildtiere fort und benötigen Ruhe. 
Vor allem während der Fortpflanzung ist es wichtig die Wild-
tiere nicht zu erschrecken. 
 

 Vegetationszeit 
Während der Vegetationszeit vom 01. April bis zum  
31. Oktober ist das Betreten von Äckern und Wiesen verboten. 
Als Vegetationszeit bezeichnet man die Phase in welcher eine 
Pflanze aktiv wächst und sich entfaltet. Um diese zu schützen 
wird das Betreten während dieser Vegetationszeit verboten. 
 

 Hundekot 
Um den öffentlichen und privaten Grund nicht zu verunreinigen 
ist der Hundekot immer einzusammeln und im Robidog-Behäl-
ter zu entsorgen (§ 13 Abs. 4 Polizeireglement).  
 
Bitte helfen Sie zudem mit, dass keine Kot-Säckli auf die Wei-
den und Äcker gelangen. Die Landwirte und die Kühe danken 
es Ihnen. 
 

 Zuwiderhandlungen 
Zuwiderhandlungen gegen oben genannte Regeln, können mit 
Busse bestraft werden. 

 
Besten Dank! Der Gemeinderat Magden 


